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Satzung  

über die Abfallentsorgung in der Stadt Olsberg 

vom 15.09.2016  

Aufgrund des §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15.11.2016 (GV. NRW. 2016 S. 966 in der jeweils geltenden Fassung; des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI. I 2012. S. 212 ff) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 27.03.2017 (BGBI. I 2017, S. 567), in der jeweils geltenden Fassung; des § 7 der Gewerbeabfall-
Verordnung vom 18.04.2017 (BGBI. I 2017, S. 896 ff.) in der jeweils geltenden Fassung; des  Elektro- 
und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 20.10.2015 (BGBI. I 2015, S. 1739 ff), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.03.2017 (BGBI. I 2017, S. 567) und Art. 6 des Gesetzes vom 
13.04.2017 (BGBI. I 2017, S. 872), in der jeweils geltenden Fassung; des Batteriegesetzes (BattG) 
vom 25.06.2009 (BGBI. I 2009, S. 1582), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 13.04.2017 
(BGBI. I 2017, S. 872) in der jeweils geltenden Fassung; der §§ 5, 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21.Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.04.2017 (GV NRW 2017, S. 442 ff), in der jeweils geltenden Fassung; des § 17 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (OWIG-BGBI. 1987, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 21.10.2016 (BGBI. I 2016, S. 2372), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der 
Stadt Olsberg in seiner Sitzung am 14.09.2017 folgende 1. Änderungssatzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Olsberg vom 15.09.2016 beschlossen: 

§ 1

Aufgaben und Ziele 

(1) Die Stadt Olsberg betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze

und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als "kommu-

nale Abfallentsorgungseinrichtung" bezeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche

Einheit.

(2) Die Stadt Olsberg erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetz-

lich zugewiesen sind:

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen.

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Ent-
sorgung von Abfällen (§ 46 KrWG)

3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den
örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugäng-
lichen Grundstücken im Stadtgebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponierung der Ab-

fälle wird vom Hochsauerlandkreis nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahr-

genommen

(4) Die Stadt Olsberg kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 - 2 Dritter

bedienen (§ 22 KrWG).
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(5) Die Stadt Olsberg wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in 

öffentlichen Einrichtungen der Stadt durchgeführt werden, die Maßgaben des § 2 LAbfG NRW 

beachtet und insbesondere vorrangig Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wie-

derverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen. 

 

 

§ 2 

Abfallentsorgungsleistungen der Stadt Olsberg 

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Olsberg umfasst das Einsammeln und Befördern 

der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des Hochsauer-

landkreises, wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederverwert-

bare Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zuge-

führt werden können. 

(2) Im einzelnen erbringt die Stadt Olsberg gegenüber dem Benutzern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:  

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll.  

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen aus privaten Haushaltungen. Unter Bioabfäl-

len sind hierbei alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile zu verstehen 

(§ 3 Abs. 7 KrWG).  

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Einweg-Verkaufsverpa-

ckungen aus Pappe/Papier/Karton handelt.  

4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen/Sperrmüll. 

5. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem ElektroG und 

§ 16 Abs. 2 dieser Satzung. 

6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen mit Schadstoffmobilen. 

7. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen. 

8. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben. 

 

(3)  Das Einsammeln und Befördern der Abfalle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Abfallent-

sorgung mit Abfallgefäßen (Restmülltonne, Bioabfalltonne und Altpapiertonne), durch grund-

stücksbezogene Sammlungen im Holsystem (Strauch- und Grünschnittsammlungen, Entsor-

gung von Sperrmüll, Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten nach dem ElektroG) sowie 

durch eine getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbe-

zogenen Abfallentsorgung (Erfassung von schadstoffhaltigen Abfällen über das Schadstoff-

mobil). Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung geregelt."  

(4) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus Glas, 

Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen sowie der stoffgleichen Nichtverpackun-

gen erfolgt im Rahmen des privatwirtschaftlichen Dualen System nach § 6 Verpackungsver-

ordnung bzw. den rechtlichen Regelungen des Wertstoffgesetzes. 
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(5) Für das durch vegetationsbedingten Pflegeschnitt von Hecken und Bäumen angefallene 
Schnittgut und von Laub, besteht die Möglichkeit der kostenlosen Baum- und Strauchschnitt-
abfuhr. 

 
  Diese zusätzliche Entsorgungsmöglichkeit wird jeweils in der Zeit von 01. November bis zum 
  30. November eines Jahres angeboten. 
 

Jeder Grundstückseigentümer hat in diesem Zeitraum die Möglichkeit, diese Abfuhr 1-mal 
nach Voranmeldung in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Abholmenge ist je Abholauftrag auf 2,5 m³ begrenzt. 
 
Äste und Zweige sind in Bündeln von max. 1,5 m Länge und max. 25 kg Gewicht zur Abfuhr 
bereitzulegen. Der Durchmesser der Äste darf  höchstens 15 cm betragen. Zum Bündeln ist 
ausschließlich verrottbarer Bindfaden zu verwenden. 
 
Baum- und Strauchschnitt wird nur von den Grundstücken, die mit einem Restabfallbehälter 
gem. § 10 (2) dieser Satzung ausgestattet sind, abgeholt. 

 

§ 3 

Ausgeschlossene Abfälle 

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt Olsberg sind gemäß § 20 Abs.2 KrWG mit 

Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen: 

1. folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer Rücknah-

mepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur 

Verfügung stehen und bei denen die Stadt Olsberg nicht durch Erfassung als ihr übertra-

gene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs.2 Satz 1 KrWG). 

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, ins-

besondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, Menge oder Be-

schaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert 

oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im 

Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan des Landes durch einen anderen öffentlich-rechtli-

chen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist ( § 20 Abs.2 Satz 2 KrWG). Diese 

Abfälle sind in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die Liste 

ist Bestandteil dieser Satzung.  

(2) Die Stadt Olsberg kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zuständigen 

Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr vorliegen (§ 

20 Abs.2 Satz 3 KrWG). 

 

 

§ 4 

Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung zur 

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (gefährliche Ab-

fälle i.S.d § 3 Abs.5 Satz 1 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) 

werden von der Stadt Olsberg von mobilen Sammelfahrzeugen angenommen. Dies gilt auch 
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für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit 

sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen entsorgt werden können.  

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfall-Ver-

zeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der Stadt Olsberg bekannt gegebenen Terminen an 

den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammelfahrzeuge werden von 

der Stadt Olsberg bekannt gegeben. 

 

 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Olsberg liegenden Grundstücks ist im Rahmen 

der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt Olsberg den Anschluss seines Grund-

stückes an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (Anschlußrecht).  

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der Stadt Olsberg haben 

im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken oder sonst 

bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen 

(Benutzungsrecht).  

(3) Ein Anspruch auf Einsammeln und Befördern durch die Stadt Olsberg besteht nicht, wenn der 

Anschluss an die Abfallentsorgung wegen der besonderen Lage des Grundstücks, z.B. wegen 

Fehlens geeigneter Zufahrtswege oder aus anderen technisch oder betrieblich bedingten 

Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

 

 

§ 6 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Olsberg liegenden Grundstückes ist verpflichtet, 

sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzuschließen, wenn das 

Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschlusszwang). 

Der Eigentümer eines Grundstückes als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer 

( z.B. Mieter, Pächter ) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen 

Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung die auf seinem Grund-

stück oder sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus 

privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Be-

nutzungszwang).  Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG 

i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV  Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebens-

führung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- und Gebäude-

teilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des 

betreuten Wohnens. 

(2) Eigentümer von Grundstücken oder Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grundstücken, die nicht 

zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/industriell genutzt werden, haben 

gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur 

Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 Satz 2  2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 
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Satz 4 der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 

1 GewAbfV eine Pflichtrestmülltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die 

Pflichtrestmülltonne erfolgt auf der Grundlage  der Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung. 

Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Ver-

ordnung aufgeführt sind, insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus 

privaten Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich sind 

sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen. 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grundstücke, 

die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haushaltungen zu 

Wohnzwecken genutzt werden (sog. Gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer ge-

meinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer 

von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich. 

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist durch Allgemeinverfügung der Stadt Olsberg 

vom 10.10.2006 geregelt worden.  

 

 

 

§ 7 

Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 

 

- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 oder § 3 Abs.2 dieser Satzung von der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;  

 

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 

nach § 25 KrWG unterliegen und die Stadt Olsberg an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 

Abs.2 Satz 1 Nr. 1 KrWG);  

 

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zurück-

genommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die zustän-

dige Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 

KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 

 

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 

eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 18 KrWG zulässige, gemeinnützige Sammlung einer 

ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden;  

 

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, § 18 KrWG zulässige gewerbliche Sammlung einer ordnungsge-

mäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden. 

 

 

§ 8 
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Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 

 

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung be-

steht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden, 

soweit der/die Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nach-

weist, dass er/sie in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe 

ordnungsgemäß und schadlos im Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG auf diesem Grundstück selbst 

so zu behandeln, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere 

durch Gerüche oder Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung). Die 

Stadt Olsberg stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benut-

zungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungs-

zwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. 

 

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die nicht 

zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt oder gewerblich ge-

nutzt werden, wenn der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfal-

lenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine 

überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung erfor-

dern. Die Stadt Olsberg stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder 

Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß 

§ 17 Abs.1 Satz 2  2. Halbsatz KrWG besteht.  

 

 

§ 9 

Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die Stadt Olsberg 

gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke des 

Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die Ab-

fallentsorgung im Hochsauerlandkreis in der derzeit gültigen Fassung  zu der vom Hochsauer-

landkreis angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu 

befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis das Behandeln, Lagern oder Ablagern 

dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, 

Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu 

befördern oder befördern zu lassen. 

 

 

§ 10 

Abfallbehälter und Abfallsäcke 

 

(1) Die Stadt Olsberg bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck 

der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie die Abfälle voneinander 

getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr. 
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(2)  Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:   

a) schwarze Abfallbehälter für Restmüll in den Gefäßgrößen 80 l, 120 l, 240 l und 1,1 m³, 

b) grüne Abfallbehälter für Bioabfälle in den Gefäßgrößen 120 l und 240 l, 

c) blaue Abfallbehälter für Altpapier in den Gefäßgrößen 120 l, 240 l und 1,1 m³, 

d) gelbe Wertstoffsäcke/Wertstofftonne für Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe, 

e) Depotcontainer für Weiß-, Braun- und Grünglas. 

 

(3) Für vorübergehend mehr anfallenden Restabfall, der sich zum Einsammeln in Abfallsäcken 

eignet, müssen von der Stadt zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden von der 

Stadt Olsberg bzw. dem von ihr beauftragten Dritten eingesammelt, soweit sie am Abfuhrtag 

der schwarzen Restmülltonne am Standplatz der Abfallbehälter bereitgestellt werden. Die Kos-

ten der Deponierung und der Abfuhr der Abfallsäcke gem. Abs 3 sind mit dem Kaufpreis für 

diese Abfallsäcke abgegolten. 

 

 

§ 11 

Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

 

(1) Jedes in der Stadt Olsberg bebaute und zu wohnzwecken genutzte Grundstück erhält: 

 

a) einen schwarzen Abfallbehälter für Restmüll, 

b) einen grünen Abfallbehälter für Bioabfälle, 

c) einen blauen Abfallbehälter für Altpapier, 

d) gelbe Wertstoffsäcke/Wertstofftonne für Kunststoffe, Metalle und Verbundstoffe. 

 

(2) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grundstücken mit privaten Haushaltungen 

ein Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 5 Litern pro Person und Woche vorzuhalten. Die Zu-

teilung des Gefäßvolumens bei dem Restmüllgefäß erfolgt auf der Grundlage des festgesetz-

ten Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro Person und Woche. Bei der Anzahl der Grund-

stücksbewohner werden alle Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz berücksichtigt. 

 

(3) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird 

der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung nach dem tatsächlichen Aufkommen der Abfälle 

zur Beseitigung ermittelt. Die Stadt Olsberg legt aufgrund der vorgelegten Nachweise und ggf. 

eigenen Ermittlungen/Erkenntnissen das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsor-

gung erforderliche Behältervolumen fest. 

 

(4) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt werden kön-

nen, wird das sich nach § 11 Abs. 3 berechnete Behältervolumen zu dem nach § 11 Abs. 2 

zur Verfügung gestellte Behältervolumen hinzugerechnet. 

 

(5) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass das bereitgestellte 

Behältervolumen nicht ausreicht, so hat der Grundstückseigentümer die Aufstellung eines Ab-

fallgefäßes mit dem nächst größeren Behältervolumen zu dulden (z.B. 120 Liter statt 80 Liter). 
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(6) Bei einem höheren Aufkommen von Einwegwindeln kann eine „Windeltonne“ bereitgestellt 

werden, sofern das Grundrestmüllvolumen nach § 11 (2) erfüllt wird. Auf Antrag und bei ent-

sprechendem Nachweis werden  zusätzlich 120 l Abfallvolumen für Restabfall bereitgestellt. 

Hierfür werden gesonderte Gebühren festgesetzt. Für Einwegwindeln von Kleinkindern wird 

die Nutzungsdauer der zusätzlichen Windeltonne auf maximal 3 Jahre festgelegt. Die Abfuhr 

erfolgt zusammen mit der grauen Restabfalltonne. Die Bereitstellung der Windeltonne erfolgt 

nur für das Grundstück, auf dem die betroffene Person melderechtlich erfasst ist. Es erfolgt 

keine Bereitstellung für Pflegeheime. 

 

(7) Eine Saison-Biotonne in den Größen nach § 10 Abs. 2 wird nur zusätzlich zur regulären Bio- 

tonne aufgestellt. Eigentümer die nach § 8 Abs. 1 vom Anschluss- und Benutzungszwang an 

die Biotonne ausgenommen sind, erhalten keine Saison-Biotonne. Die Saison-Biotonne wird 

in der Zeit vom 01.05. bis zum 30.11. eines Jahres geleert und verbleibt das ganze Jahr auf 

dem Grundstück. 

 
(8) Wird bei drei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass Bioabfallbehälter 

oder Altpapierbehälter mit Restmüll oder anderen Abfällen falsch befüllt worden sind, so wer-

den wegen der damit verbundenen Verhinderung einer ordnungsgemäßen und schadlosen 

Verwertung dieser Abfälle die Bioabfall- und/oder Altpapierbehälter abgezogen und durch 

Restabfallbehälter mit dem entsprechenden Fassungsvolumen der abgezogenen Bioabfall- 

und Altpapierbehälter ersetzt. Ein Rücktausch der Behälter ist frühestens zum 01.01. des 

Folgejahres möglich. 

 

 

§ 12 

Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Abfuhr ohne 

Schwierigkeiten und ohne Zeitverlust zu sichern. Die Abfallgefäße, Abfallsäcke und Wert-

stoffsäcke sind am jeweiligen Abfuhrtag  kurz vor den für das Abholen festgesetzten Zeiten so 

auf öffentl. Verkehrsflächen oder unmittelbar an deren Grenze aufzustellen, dass  Verkehrs-

teilnehmer nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar be-

hindert oder belästigt  werden.  

 

(2) Wenn das Sammelfahrzeug aus technischen, wirtschaftlichen, rechtlichen oder witterungsbe-

dingten Gründen an einzelnen Grundstücken nicht unmittelbar vorfahren kann, so kann die 

Stadt Olsberg den Aufstellungsort der Abfallbehälter sowie des Sperrmülls und der Elektro- 

und Elektronik-Altgeräte bestimmen.  

 

(3) Abfallbehälter, bei denen es wegen ihrer Größe nicht möglich ist, sie zur Verladestelle zu 

transportieren, haben auf einem dauernd beizubehaltenden Standort, der durch Beauftragte 

der Stadt bestimmt wird, zu verbleiben. 
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§ 13 

Benutzung der Abfallbehälter 

 

(1) Die Abfallbehälter werden von der Stadt Olsberg im Rahmen der von ihr betriebenen Abfallent-

sorgungseinrichtung bzw. dem von ihr beauftragten Unternehmen gestellt und unterhalten. Sie 

stehen nicht im Eigentum des Anschlussnehmers. 

  

(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt Olsberg gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur 

Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt wer-

den. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben 

die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden. Eine Entsorgung der Abfälle aus priva-

ten Haushaltungen oder gewerblichen Siedlungsabfällen in Abfallbehältern (Papierkörben) die 

auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Anlagen (z.B. Friedhöfe) und an 

öffentlichen Gebäuden aufgestellt sind, ist unzulässig. 

 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen Hausbewoh-

nern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 

 

(4) Bei Benutzung der Erfassungssysteme muss beachtet werden:  

 

Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach Bioabfällen, Glas, Altpapier, Metallen, 

Kunststoffen, Verbundstoffen sowie Restmüll zu halten und wie folgt zur Abfallentsorgung be-

reitzustellen: 

 

1. Glas ist sortiert nach Weiß-, Braun- und Grünglas in die bereitgestellten Depotcontainer 

einzufüllen. 

 

2. Altpapier ist in den blauen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Abfall-

besitzers zur Verfügung steht und in diesem blauen Abfallbehälter zur Abholung bereitzu-

stellen. 

 

3. Bioabfälle sind in den grünen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem Grundstück des Ab-

fallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem grünen Abfallbehälter zur Abholung bereit-

zustellen.  

 

4. Metalle, Kunststoffe und Verbundverpackungen (hier insbesondere Verkaufsverpackun-

gen) sind in die gelben Wertstoffsäcke/Wertstofftonne einzufüllen, die dem Abfallbesitzer 

zur Verfügung steht und in diesem Behältnis zur Abholung bereitzustellen. 

 

5. der verbleibende Restmüll ist in den schwarzen Abfallbehälter einzufüllen, der auf dem 

Grundstück des Abfallbesitzers zur Verfügung steht und in diesem schwarzen Abfallbehäl-

ter zur Abholung bereitzustellen. 
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(5) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich 

der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter geworfen oder dane-

ben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen  in einer 

Art und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr mög-

lich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvor-

gang ausgeschlossen wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in 

Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen. 

 

(6) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder das 

Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen nicht in die 

Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden.  

 

(7) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter 

oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entste-

hen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften.  

 

(8) Die Stadt Olsberg gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die Standorte 

der Annahmestellen/ der Depotcontainer rechtzeitig bekannt.  

 

(9) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für .Altglas nur werktags in der 

Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 benutzt werden.  

  

(10) Jeder Grundstückseigentümer hat die Möglichkeit, dass zur Verfügung gestellte Abfallgefäß-

volumen zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres entsprechend §11 zu ändern. Die Änderung 

ist bis zu 6 Wochen vor den genannten Stichtagen schriftlich zu beantragen. In begründeten 

Ausnahmefällen (Neubau, unbewohntes Grundstück, Eigentümer- und Mieterwechsel) kann 

ein Austausch zum jeweils nächsten Monatsersten schriftlich beantragt werden.  

 

(11)  Für den Verlust, oder die Beschädigung eines Abfallgefäßes haftet der Grundstückseigentü-

mer gegenüber der Stadt Olsberg. 

 

(12) Der Anschlusspflichtige hat dafür Sorge zu tragen, dass die für das Grundstück bereitgestell-

ten und registrierten Abfallbehälter nicht mit Nachbargrundstücken vertauscht/getauscht wer-

den. Mögliche, sich hieraus ergebene Gebührenerstattungsansprüche können gegenüber der 

Stadt Olsberg nicht geltend gemacht werden. 

 

(13) Verunreinigungen, die durch den Inhalt der aufgestellten Abfallbehälter und Wertstoffsäcke auf 

der öffentlichen Verkehrsfläche entstehen, sind sofort vom Aufsteller zu beseitigen. Nach der 

Entleerung sind die Behälter unverzüglich von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen. 
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§ 14 

Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 

Auf Antrag der Grundstückseigentümer  kann bei Grundstücken mit 1 oder 2 Bewohnern eine 

Entsorgungsgemeinschaft für zwei unmittelbar aneinandergrenzende Grundstücke zugelassen 

werden. Die Entsorgungsgemeinschaft kann für ein Abfallgefäß oder mehrere Abfallgefäße zuge-

lassen werden. Die in der Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer haf-

ten gegenüber der Stadt Olsberg im Hinblick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühr als 

Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB.  

 

 

§ 15 

Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 

(1) Die auf dem Grundstück des Abfallbesitzers vorhandenen Abfallbehälter werden wie folgt ent-

leert: 

 

a) Der blaue Abfallbehälter für Altpapier wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert. 

 

b) Der gelbe Wertstoffsack/-behälter, für Metalle, Kunststoffe und Verbundstoffe wird im 2-

Wochen-Rhythmus abgeholt. 

 

c) Der grüne Abfallbehälter für Bioabfälle wird im 2-Wochen-Rhythmus entleert. 

 

d) Der schwarze Abfallbehälter für Restmüll wird im 4-Wochen-Rhythmus entleert. 

 

(2) Die Entleerung erfolgt werktags ab 06.00 Uhr. 

 

(3) Die Abfuhrtage sowie notwendig werdende Änderungen der regelmäßigen Abfuhrtage werden 

von der Stadt Olsberg bekanntgegeben. 

 

(4) Die Abfuhr unterbleibt, wenn nicht zugelassene Abfälle eingefüllt sind oder die Entleerung 

durch Anfrieren des Behälterinhaltes oder nicht zulässigem Gewicht unzumutbar erschwert 

wird.  

 

(5) Die Abfuhr unterbleibt, wenn nach § 12 Abs. 2 die Abfallgefäße nicht an den festgesetzten 

Standorten zur Entleerung bereitgestellt werden.  

 
(6) Die Abfuhr unterbleibt, wenn nach § 13 Abs. 5 die Abfallgefäße an zwei aufeinander folgenden 

Entleerungsterminen überfüllt sind, so dass sich der Deckel nicht schließen lässt. 
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§ 16 

Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 

 

(1) Sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder ihres Gewichtes nicht in die nach dieser 

Satzung zugelassenen Abfallbehälter eingefüllt werden können (Sperrmüll), werden auf An-

forderung des Anschlussberechtigen und jedes anderen Abfallbesitzers im Gebiet der Stadt 

Olsberg von der Stadt Olsberg außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung getrennt abge-

fahren.  

 

(2) Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt vom sonstigen Abfall insbesondere Sperrmüll 

gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen oder zu einer von der Stadt Ols-

berg benannten Sammelstelle zu bringen. Die Abholtermine für Elektro- und Elektronik-Altge-

räte werden gesondert durch die Stadt Olsberg oder das beauftragte Unternehmen bekannt 

gegeben. 

 

(3) Sperrmüll und Elektro-/Elektronik-Altgeräte sind jeweils am Abfuhrtag an der Grundstücks-

grenze des jeweiligen Anschlussberechtigten zur öffentlichen Verkehrsfläche so zur Abfuhr 

bereitzustellen, dass hierdurch keine Behinderungen entstehen. 

 

(4) Die Sperrmüllabfuhrgebühren werden als Einzelabrechnung pro Anforderungskarte für den 

jeweiligen Nutzer berechnet und sind vor dem angemeldeten Abfuhrtermin zu entrichten. 

 

(5) Die Sperrmüllmenge ist je Abholauftrag auf maximal 2,5 m³ begrenzt. 

 

(6) Das Beistellen von Sperrmüllteilen oder Elektro-/Elektronik-Altgeräten zu den vom Anmelden-

den an der öffentlichen Verkehrsfläche zur Abfuhr bereitgestellten Abfällen durch Dritte, sowie 

die Entnahme von Sperrmüllteilen oder Elektro-/Elektronik-Altgeräten davon ist unzulässig. 

 

 

§ 17 

Anmeldepflicht 

 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Olsberg den erstmaligen Anfall von Abfällen, die 

voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen sowie jede 

wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grundstück 

wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden. 

 

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigen-

tümer verpflichtet, die Stadt Olsberg unverzüglich zu benachrichtigen.  

 

(3) Die Aufstellung der Saison-Biotonne ist 6-Wochen vor Beginn der Saison schriftlich für den 

gesamten Entleerungszeitraum (01.05. bis 30.11.) zu beantragen. 
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(4) Nach Ablauf von 3 Jahren ist eine „Windeltonne“  für Kleinkinder gemäß § 11 (4) dieser Sat-

zung abzumelden. Erfolgt keine  Abmeldung wird das vergünstigte „Windeltonnenvolumen“ als 

reguläres Restmüllvolumen berechnet. 

 

 

 

§ 18 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungspflicht 

 

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesitzer/Abfallerzeuger 

sind verpflichtet, über § 17 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre 

Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in Kliniken und Beherbergungsunternehmen.  

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle an-

fallen, sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von Abfallgefäßen auf 

ihrem Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur 

Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden. 

(3) Den Bediensteten und Beauftragten der Stadt Olsberg ist zur Prüfung, ob die Vorschriften 

dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu 

Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang 

besteht.  

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen.  

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt Olsberg ausgestellten Dienstausweis 

auszuweisen.  

(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 14 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit 

durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KrWG eingeschränkt. 

 

§ 19 

Unterbrechung der Abfallentsorgung 

(1) Unterbleibt die der Stadt Olsberg obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Ein-

schränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, 

betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen 

Maßnahmen so bald wie möglich nachgeholt.  

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf Scha-

densersatz.  

 

§ 20 

Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung/ 

Anfall der Abfälle 

 

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, 

wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstückseigentümer ein oder mehrere 
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Abfallgefäße  zur Verfügung gestellt worden sind oder ein oder mehrere Abfallgefäße ander-

weitig vorhanden sind und diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die 

kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen 

zur Entleerung der bereitgestellten Abfallbehältnisse angefahren wird. 

 

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraussetzungen des 

Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind.  

(3) Die Stadt Olsberg ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu 

lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu durch-

suchen oder wegzunehmen. 

 

§ 21 

Abfallentsorgungsgebühren 

 

(1) Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Olsberg und die 

sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt Olsberg werden Abfallent-

sorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommu-

nale Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Olsberg in der jeweils geltenden Fassung erho-

ben.  

 

(2) Gebührenpflicht besteht auch bei fehlender Abbestellung des Abfallgefäßes und/oder dessen 

Nichtnutzung. 

 

(3) Für widerrechtlich in Anspruch genommen Abfallgefäße wird die Abfallentsorgungsgebühr 

nach der Größe des Abfallgefäßes rückwirkend auf den 01.01. des entsprechenden Haus-

haltsjahres festgesetzt. 

 

 

§ 22 

Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 

gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer und sonstige Nutzungsberech-

tigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz 

eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflich-

tungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige vor-

handen sind.  
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§ 23 

Begriff des Grundstücks 

 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 

und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhän-

gende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

 

§ 24 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungs-

widrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er  

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt Olsberg zum Einsammeln 

oder Befördern überlässt, 

b) überlassungspflichtige Abfälle der Stadt Olsberg nicht überlässt oder von der Stadt Ols-

berg bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen nicht benutzt 

und damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider handelt, 

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke  entgegen § 13 Abs.4 dieser 

Satzung mit anderen Abfällen füllt, 

d) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls gemäß 

§ 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet, 

e) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs.4 dieser Satzung unbefugt durch-

sucht oder wegnimmt, 

f) Depotcontainer außerhalb der zugelassenen Zeiten befüllt,  

g) Abfälle entgegen § 13 Abs. 2 dieser Satzung auf denen der Allgemeinheit zugänglichen 

Grundstücken, an den Containerstandorten ablagert oder in öffentlich bereitgestellten Ab-

fallbehältern (Papierkörben) entsorgt, 

h) als Grundstückseigentümer bzw. als anderer Berechtigter und Verpflichteter nicht dafür 

sorgt, dass die Abfallbehälter und Wertstoffsäcke allen Hausbewohnern und sonstigen 

Grundstücksnutzern zugänglich sind (§ 13 Abs.3), 

i) nicht zugelassene Abfallbehälter zur Entleerung bereitstellt, 

j) Verunreinigungen nach § 13 Abs. 13 nicht entfernt, 

k) Sperrmüll entgegen § 16 Abs. 3 in gefährdender, behindernder oder belästigender Weise 

an öffentlichen Verkehrsflächen bereitstellt, 

l) Sperrmüll, Elektro-/Elektronikaltgeräte oder Teile davon entgegen § 16 Abs. 6 zu ange-

meldeten und bereitgestellten Abfällen beistellt oder davon entnimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden, soweit 

nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.  
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§ 26 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 

die Abfallentsorgung in der Stadt Olsberg vom 02.09.1999 außer Kraft. 

 

Anlage zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Olsberg 

 

  Vom Behandeln, Lagern und Ablagern  durch die Stadt Olsberg sind ausgeschlossen: 

                                                                  

1. Geruchsintensive Nahrungs- und Genussmittelabfälle, wie z. B. Würzmittel- und Huminrück-

stände, die nicht aus Haushaltungen stammen. 

2. Flüssige Abfälle aus pflanzlichen und tierischen Ölen, Fetten und Wachsen, wie z. B. verdor-

bene Pflanzenöle und Fettabfälle, die nicht aus Haushaltungen stammen. 

3. Emulsionen und Schlämme mit pflanzlichen und tierischen Fettprodukten, wie z. B. Fett-

abscheiderinhalte und Zentrifugenschlamm aus Molkereien. 

4. Tierkadaver. 

5. Schlachtabfälle außer Abfällen, die nicht weiter zu Fleisch-, Blut- und Knochenmehl verarbeitet 

werden können, wie z. B. Geflügelfedern, -köpfe und –beine. 

6. Tierische Fäkalien. 

7. Abfälle aus Gerbereien, wie z. B. Äscherei- und Gerbereischlämme. 

8.  Abfälle aus der Zelluloseherstellung und -verarbeitung, wie z. B. Spuckstoffe bei Papiergewin-

nung. 

9. Metallurgische Schlacken und Krätzen mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Blei-

krätze, Zinkschlacke, Aluminium- und Magnesiumkrätze. 

10. Mineralische Schlämme mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Gichtgas und Na-

tursteinschleifschlämme. 

11. NE-Metallabfälle und -schlämme mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z.B.  Bleiabfälle  

-staub und Cadmium, Kupfer- und Zinkabfälle. 

12. Galvanikschlämme, soweit sie nicht entgiftet und neutralisiert sind oder soweit sie höhere An-

teile an NE-Metallhydroxiden wie Cadmium, Zink, Kupfer, Thallium, Zinn oder Chrom enthal-

ten. 

13. Salze mit umweltschädigenden Inhaltsstoffen, wie z. B. Härtesalze, Brüniersalze und Jarosit-

schlämme. 

14. Karbidschlämme, Säuren, Laugen und Konzentrate. 

15. Abfälle von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, die nicht aus Haushaltungen 

stammen. 

16. Mineralöle, Mineralölschlämme, Fette, Wachse sowie Emulsionen und Gemische aus Mine-

ralölprodukten. 

17. Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische sowie lösungsmittelhaltige Schlämme. 

18. Kunststoffschlämme, Gummischlämme und –emulsionen. 

19. Explosivstoffe. 

20. Detergentien- und Waschmittelabfälle, die nicht aus Haushaltungen stammen. 

21. Katalysatoren, soweit sie umweltschädigende Schadstoffkomponenten enthalten. 

22. Fäkalien aus Haushaltungen. 



- 18 - 

23. Folgende Abfälle aus Krankenhäusern, Arztpraxen und sonstigen Einrichtungen 

  des medizinischen Bereiches: 

- Körperteile und Organabfälle aus dem Bereich der Pathologie, Chirurgie, Gynäkologie und 

Geburtshilfe, Blutbank u. ä., 

- Versuchstiere, soweit deren Beseitigung nicht durch das Tierkörperbeseitigungsgesetz ge-

regelt ist, 

- Streu und Exkremente aus Tierversuchsanstalten, durch die eine Übertragung von Krank-

heitserregern zu besorgen ist. 

24. Autowracks, soweit nicht nach § 20 Abs. 3 KrWG eine Verpflichtung zur Beseitigung/Verwer-

tung durch den örE besteht. 

25. Altreifen. 

26. Schlämme aller Art mit einem Wassergehalt von mehr als 75 %. 

27. brennende oder glühende Gegenstände und heiße Asche. 

28. Schnee. 

29. Wasser und flüssige Abfälle jeder Art. 

30. Altholz aus Gewerbebereichen. 

31. Mineralwolle und asbesthaltige Abfälle. 

32. Pflanzliche Abfälle von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. 

33. Schlagabraum. 

 

 

 


